

	Text1:    Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ich danke euch/Ihnen für die bisherige Unterstützung bei der Durchführung unseres Hygienekonzeptes. Ab Montag, dem 24.8.2020, wird die Maskenpflicht im Unterricht bis auf Weiteres in Abhängigkeit von der Infektionssituation aufgehoben. Unberührt davon bleibt natürlich die Möglichkeit, auch weiterhin während des Unterrichts auf freiwilliger Basis eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Landesregierung hat beschlossen, dass ab Montag, dem 24. August 2020, in allen Schulen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt. Das gilt auf den Laufwegen, in den Gemeinschaftsräumen, in der Pause und auf dem Schulhof. Da unsere Schule kohortengetrennte Schulhöfe hat, gilt diese Pflicht am Alstergymnasium auf dem Schulhof nicht. Wir weisen aber daraufhin Abstand einzuhalten. Es bleibt also wie bisher, nur im Unterricht kann auf die Maske verzichtet werden. Mit freundlichen Grüßen M. H ö p n e r, OStD                                                 C. S c h w i e r s, StDSchulleiter Alstergymnasium                                    Stellv. Schulleiter Alstergymnasium 


